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Wasser- und Energiewirtschaft Cours d’eau et énergie

WASSERRECHT

Ein neuer Ausgangspunkt

fiir internationale wasserrechtliche Regelungen: das Kohaerenzprinzip

Edmund Hartig, Wien, Sektionschef im Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft

Das am 18. August 1948 von der ECE in Genf aus-
gegebene Dokument EP/3 hat das lebhafte Interesse
an der Frage neu entfacht, wie jene wasserrechtlichen
Angelegenheiten, die iiber das Gebiet blof eines Staa-
tes hinausreichen, international und im Sinne grof3-
raumiger Wasserwirtschaft geordnet werden sollen.
Als besonderes Verdienst des hiemit befaiten Komitees
fiir elektrische Energie sei hervorgehoben, dall es in
vollem Wissen um die weltwirtschaftliche Bedeutung
eines weithin giiltigen internationalen Wasserrechtes
doch die gewaltigen Hindernisse erkannte, die diesem
Idealziele noch entgegenstehen. Mit der rapid zuneh-
menden Bedeutung des Wassers sind nidmlich die natio-
nalen Wasserwirtschaften gegen jeden Zwang dullerst
empfindlich geworden; er konnte gerade das zerstdren,
was dank der Tatigkeit der ECE heute viel mehr als
vor dem Kriege vorhanden ist: das Bestreben, in Ein-
tracht und gegenseitigem Verstehen Wasserwirtschaft
zu betreiben.

Ende August 1956 hat nun eine weltweite private
Vereinigung, die «International Law Association», auf
einer Tagung in Dubrovnik (Jugoslawien) die Fest-
legung voélkerrechtlicher Grundsitze fiir die Austra-
gung zwischenstaatlicher wasserrechtlicher Fragen als
dringlich bezeichnet und Vorschlige fiir eine generelle
Losung erstattet. Wie nicht anders zu erwarten, waren
die Meinungen hieriiber geteilt.

Im Folgenden sei nun, unter Heranziehung des rei-
chen Materiales, das vom Komitee fiir elektrische Ener-
gie in Genf, insbesondere durch die Dokumente E/ECE/
EP/98 und E/ECE/136, allen Staaten iibermittelt wurde,
versuchsweise ein praktisch mit viel Erfolg geiibter
Vorgang auch zu einem rechtlichen Prinzip, dem Ko -
haerenzprinzip, entwickelt und als Basis internatio-
naler wasserrechtlicher Auseinandersetzungen zur Dis-
kussion gestellt. Gleichzeitig wird damit nachgetragen,
was in Heft 28/29 der Schriftenreihe des Osterreichi-
schen Wasserwirtschaftsverbandes (E. Hartig, Inter-
nationale Wasserwirtschaft und internationales Recht,
Wien, Springerverlag 1955) bewufit unterlassen wurde:
ein konstruktiver, auf streng juridischen Uberlegungen
aufbauender Vorschlag, der die seinerzeitige, mit einer
kritischen Betrachtung der bisherigen Lehren und Me-
thoden verbundene Darlegung des Problems erginzen
und eine Anndherung der Meinungen foérdern soll.

I. Die Gegebenheiten

Als Tatsachen, mit denen sich ein internationales
Wasserrecht abzufinden hat, sind die Natur, die Staats-
grenzen, endlich die Entwicklung der Wasserwirtschaft
und ihre heutige Bedeutung anzusehen.

1.

Im Bereich der Natur kommen hauptséchlich physi-
kalisch-hydraulische Vorginge in Betracht. Richtige
Schlulifolgerungen setzen voraus, dall man alles We-
sentliche tatsichlich vor Augen hat, auch das, was all-

gemein bekannt ist. Gerade das Selbstverstiandliche
wird, weil nicht betont, mitunter iibersehen; es kann
daher nicht vollig unerwidhnt bleiben.

Das gesamte, auf dem Festlande vorhandene Was-
ser entstammt dem natiirlichen, menschlicher Einwir-
kung entriickten Wasserkreislauf, dessen einziger Mo-
tor die Sonne ist. Von den Niederschligen geht ein
Teil durch Verdunstung verloren, ein Teil dringt in den
Boden ein (Grundwasser), ein Teil fliet ab. Auf alle
diese Vorginge iibt die Vegetation wesentlichen Ein-
fluB3; dichter Wald kann beinahe als Sparkasse des
Wasserkreislaufes angesehen werden. Das Grundwasser
speist je nach der Boden- und Gelindebeschaffenheit
Quellen und sonstige Wasseraustritte oder es fliel3t,
meist dullerst langsam, im Boden als Grundwasser-
stromung weiter. Ohne irgendwelche Riicksichtnahme
auf staatliche Grenzen ist jeder ober- oder unterirdische
Wasserablauf nach abwirts gerichtet und findet erst
mit der Erreichung des Ozeans oder durch Verdun-
stung sein Ende.

Unverkennbar ist hiebei der Zusammenhang des

Wassers, das heifit seine Neigung, zusammenhingend
zu flielen und Spiegelunterschiede nach Moglichkeit
auszugleichen. Dagegen fehlt dem Wasser die Tendenz,
von Natur aus in dem einmal gewiihlten Bett zu ver-
bleiben. Mitgefiihrte Kiese und Sande verlegen viel-
mehr, wenn nicht die Hand des Menschen eingreift,
allméhlich den bisherigen Lauf und fiihren so zu Auf-
stauungen, Verbreiterungen, Teilung in mehrere Arme,
ja sogar zum volligen Verlassen des alten und Ent-
stehen eines neuen Bettes. Da sich derlei Vorginge in
unregelmifiigen Zeitrdumen wiederholen, ist die kon-
stante Lage eines Wasserlaufes, Jahrzehnte hindurch
unverindert im selben Bett, in der Regel keine natiir-
liche Gegebenheit mehr, sondern ein Werk von Men-
schenhand.
. Menschenwerk sind auch die Hochwasserdimme; die
Natur selbst sieht keine vor, ihr dient das Ausstromen
von Wasser aus dem natiirlichen Bett als Mittel zur
Verzogerung und Verflachung der Hochwasserwellen
und zur Anreicherung des Grundwassers.

Auf dem mehr oder minder langen Weg von der
Stelle an, wo der Niederschlag die Erde erreicht, bis
zur Miindung ins Meer nimmt das Wasser nicht nur
unlosliche, sondern auch l6sliche Stoffe mit. Darunter
viele pflanzlicher, tierischer oder menschlicher Her-
kunft, die alle den Keim der Verwesung in sich tragen.
Wihrend beim Grundwasser hiufig wieder eine Filtrie-
rung und Reinigung stattfindet, nimmt bei den Wasser-
liufen die natiirliche Wasserqualitit gegen die Miin-
dung zu in der Regel ab; kiinstliche Verschlechterun-
gen sollen hier auller Betracht bleiben, sie werden spi-
ter zu nennen sein.

2.

Die Staatsgrenzen werden nicht durch die Natur ge-
zogen, mogen sie sich auch manchmal an natiirliche
Verhéltnisse anlehnen; sie sind vielmehr das Ergebnis
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politischer, nationaler, wirtschaftlicher und historischer
Entwicklungen. Bis vor etwa 100 Jahren ist ihr Verlauf,
insbesondere bei Neufestsetzungen, meist sehr genau
beschrieben worden. Seither jedoch begegnet man ofter
Regelungen genereller Art, wie Lingen- oder Breiten-
graden, Verbindungslinien bestimmter markanter Punkte
u. 4. Die nachfolgende sorgfiltige Grenzvermarkung ist
nur Durchfiihrungsmalinahme und vermag die bereits
erzielte Willensiibereinstimmung der Vertragsstaaten
nachtriglich nicht mehr zu dndern, auch wenn Gelande-
oder sonstige Verhidltnisse gegen den vereinbarten
Grenzverlauf sprechen.

Sollen die weiteren Ausfithrungen keinen Anlafi zu
Mifverstindnissen geben, ist ein kleiner Ausflug in das
Gebiet der Terminologie unvermeidlich.

Zwei Begriffe sind feststehend: die idibertretenden
Gewisser (fleuves successifs) queren die Grenze, in den
lingsgeteilten (fleuves contigus) verlduft sie. Fur die
Einordnung unter einen dieser Begriffe sind jedoch nur
die relativen, d.h. ortlichen Verhiltnisse maligebend;
ein und derselbe Wasserlauf kann demnach in einer be-
stimmten Strecke ein lingsgeteiltes, an anderer Stelle
iibertretendes Gewéisser sein.

Zu den Grenzgewdéssern in weiterem Sinne zidhlen
auch die Zufliisse liangsgeteilter Gewisser sowie mit-
unter die in einer vertraglich niher festgelegten Grenz-
zone befindlichen Gewisser iiberhaupt.

Schwieriger und umstrittener ist die Einteilung in
nationale und internationale Gewé#sser. Hier taucht die
Frage auf, inwieweit Nebenfliisse und Kaniile die Eigen-
schaft des Hauptflusses teilen. Diese Frage bedingungs-
los bejahen, hei3t allen Binnenstaaten nationale Ge-
wisser generell absprechen. Zweifellos gibt es unstrei-
tig nationale Gewisser, nimlich jene, deren Wasser in
seinem Lauf vom Ursprung bis zum Meer keinen frem-
den Staat bertihrt. Als wirklich internationale Gewis-
ser konnen wohl nur jene wenigen angesehen werden,
denen nicht blofl echte internationale Bedeutung, z. B.
als Wasserstrallen, zukommt, sondern hinsichtlich deren
multilaterale Regelungen bestehen. Die beachtliche Zahl
jener Gewisser, die nicht unzweideutig zu einer dieser
beiden Gruppen gehoren, rechnet SEVETTE! zu den
nationalen Gewissern, soferne nicht zwei oder mehrere
Staaten an ihnen gemeinsam interessiert sind; fiir die-

sen Fall schligt er die Bezeichnung «Wasserlaufe
(Seen) von gemeinsamem Interesse — cours d’eaux
(lacs) d’interét communy — vor.

Im Verhiltnis von Grenze und Gewéssern findet man
sehr verschiedene Festlegungen. Bilden die Gewésser
selbst die Grenze, kann sie nach SCHULTHESS (Dr.
Konrad SCHULTHESS, Das internationale Wasser-
recht, Ziirich 1915) durch Uferrand, Mittellinie oder
Talweg, also durch drei verschiedene Moglichkeiten ge-
geben sein, wogegen SEVETTE die mafligeblichen Ver-
trige in vier Hauptkategorien einteilt:

a) Vertrige, welche die Mittellinie des Wasserlaufes als

Grenze betrachten;

b) Vertridge, welche den Talweg als Grenze festsetzen;
c¢) Vertrige, welche zwischen schiffbaren und nicht
schiffbaren Wasserlidufen unterscheiden (bei schiff-
baren bildet der Talweg, bei nicht schiffbaren die
Mittellinie die Grenze);

t «Die rechtlichen Gesichtspunkte des Wasserkraftausbaues an
Fliissen und Seen von gemeinsamem Interesse», E/ECE/EP 98 und
E/ECE/136, Genf, Méarz 1950 bzw. Januar 1952.
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d) Vertrige, die auf Grund eines Rechtes erster In-
besitznahme, des Kaufes, der Zession oder eines
anderen giiltigen und rechtmifBigen Anspruches oder
aus praktischen Griinden bestimmen, dal} entweder
der gesamte Wasserlauf dem einen der beiden an-
grenzenden Staaten gehoren oder dall die Ober-
hoheit entsprechend besonderer Regelung geteilt
werden soll.

Diese auf 101 internationalen Vertrigen aufbauende
Studie, die 22 volkerrechtliche Autoren zitiert — vgl.
im Dokument E/ECE/136 die Anhéinge 1 und 2 —, be-
kennt sich generell zur Folgerung: «In einem Grenz-
wasserlauf wird die Grenze, in Ermangelung eines ge-
genteiligen Abkommens zwischen den Anliegerstaaten,
durch den Talweg bestimmt, wenn der Wasserlauf
schiffbar ist, und durch die Mittellinie, wenn er nicht
schiffbar ist.»

Die Abschnitte II und IIT in Kapitel 1 der Studie
sowie die Anhinge 1 und 2 vermitteln einen ausge-
zeichneten Uberblick iiber die Fiille von Varianten.
SCHULTHESS, dem nicht so reichhaltiges Material zur
Verfiigung stand, gebiihrt das groBe Verdienst, auf die
Schwierigkeit der Definitionen — weder die Mittellinie
noch der Talweg sind eindeutig bestimmt (man denke
z. B. nur an die wechselnden Wasserstinde) — und auf
die Veranderlichkeit von Ufer, Mittellinie und Talweg
hingewiesen zu haben.

Wo die Staatsgrenze nicht durch einen Wasserlauf
gebildet wird, schneidet sie solche in der Regel, mit-
unter denselben mehrmals; die Schnittlinie kann senk-
recht oder schridg, ja auch gebrochen sein, d.h. eine
kurze Strecke dem Gewisser folgen. Das gleiche gilt
fiir Seen und das Grundwasser. Endlich werden viele
FluBgebiete, d.s. Gebiete, die einen Hauptflufi, all seine
unmittelbaren und mittelbaren Zubringer sowie das zu-
gehorige Grundwasser umfassen, durch Staatsgrenzen
geteilt. Dall eine solche Grenze genau entlang der Was-
serscheide gezogen ist, die fiibrigens unter der Krde
nicht immer ganz so verliuft wie auf der Oberfliche,
kommt selten vor. Eine wasserwirtschaftlich ideale
Grenze ist tbrigens auch die Wasserscheide nicht, son-
dern nur das Meer.

Vielleicht darf nochmals betont werden, dafi auf den
natiirlichen Zusammenhang des Wassers, auf seine Be-
wegung dem Meere zu, auf seine Tendenz, etwa irgend-
wo eintretende Spiegelunterschiede tunlichst auszu-
gleichen, und auf sein Streben, zusammenhingend zu
fliefen, Staatsgrenzen in keiner Weise einzuwirken ver-
mogen.

3.

Auf der ganzen Welt ist die Entwicklung der Was-
serwirtschaft Jahrtausende hindurch sehr langsam vor
sich gegangen. Urspriinglich konnten die einzelnen
Nutzungen wohl iiberhaupt als fir sich alleinstehend
betrachtet werden. Allmihlich kam es durch Zunahme
von Anzahl und Umfang zu Riickwirkungen auf andere
Anlagen oder auf die Wasserverhiltnisse: der Zusam -
menhang des Wassers wurde fuhlbar, teils entlang
einzelner FluB- und Bachstrecken, teils schon fiir klei-
nere Gebiete. Es ist nun ein besonderes Charakteristi-
kum der Wasserwirtschaft, dal es an jedem Wasser-
lauf, an jedem Grundwasserstrom, in jedem Flufigebiet
irgendeinen Grenzwert der Entwicklung gibt, iiber den
hinaus ein Mehr an menschlichem Eingriff (einerlei ob
an GroBe, Zahl, Art oder EinfluBweite) nicht mehr blofi

9
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einen graduellen Unterschied bedeutet, sondern tief ein-
schneidende, geradezu strukturelle Verdinderungen her-
beiftihrt. Ursache ist letzten Endes der Umstand, dal3
sich das durch den Wasserkreislauf bestimmte Dar-
gebot nicht nach dem jeweiligen Bedarf richtet. Ist die-
ser namlich zu grof}, so bewirkt der Zusammenhang des
Wassers wohl meist eine bescheidene Anpassung, fiihrt
aber gleichzeitig auch zu einer Ausbreitung der Ver-
dnderung, die sonst auf die betreffende Stelle be-
schrinkt bliebe. In einer aufgelockerten Wasserwirt-
schaft ist solch eine Ausbreitung vorerst nicht tragisch.
Beginnen sich aber verschiedene Auswirkungen in grofie-
rem Ausmafl zu fiiberschneiden, werden da und dort
Mingel und andere Unzukémmlichkeiten nicht nur
durch einen, sondern durch viele, anteilsmiBig oft gar
nicht mehr feststellbare Eingriffe verursacht, dann ist
die friither erwihnte Grenze beriihrt. Bei ihrer Uber-
schreitung droht die Gefahr, daBl die wasserwirtschaft-
lichen Verhiltnisse der beherrschenden Hand des Men-
schen zu entgleiten beginnen. Diesen Zustand hat eine
grofle Anzahl von Staaten, wenn auch nicht mit dem
gesamten Staatsgebiet, bereits erreicht; jene, die noch
nicht soweit sind, befinden sich auf dem besten Wege
dazu.

Bedauerlicherweise hat sich in den letzten 100 Jah-
ren ein Zweig der Wasserwirtschaft ganz besonders
entwickelt, ndmlich die Heranziehung des Wassers zum
Abtransport von Unrat und Abfallstoffen. Sicherlich
kannte schon das Altertum Kanalisationen, aber seine
Grofstdadte lagen, durch die damaligen Verkehrsmittel
bedingt, tberwiegend nahe dem Meer oder an grofien
Stromen; das Binnenland lieferte so gut wie keine Ab-
wisser. Das ist heute radikal anders geworden, ja es
sind zu den Abwissern der Siedlungen iiberdies noch
die zahlreichen, mitunter sehr schiidlichen Abwisser
vieler und grofler Industrien dazugekommen, meist ohne
ausreichende Reinigungsanlagen. Es wire verfehlt, des-
halb Vorwiirfe zu erheben. Man ahnte weder das Tempo
dieser Entwicklung noch sah man auch nur annihernd
die ungeheuren Abwassermengen voraus. Die Selbst-
reinigungskraft des Wassers wurde iiberschitzt, weil
ihre Grenzen und ihre Wurzeln unbekannt waren. Es
fehlte die Kenntnis brauchbarer Reinigungsmethoden,
die von der Biologie, der Chemie und Technologie erst
zu erarbeiten waren und auch heute noch weitgehend
einer Erginzung oder Vervollkommnung bediirfen.
Schliefllich mullte wihrend zweier Weltkriege und ihrer
Folgejahre die Reinhaltung der Gewidsser gegeniiber
den als dringender empfundenen Forderungen der
Kriegswirtschaft und des Wiederaufbaues zuriicktreten.
Nun macht sich aber der Zusammenhang des Wassers
gerade bei Abwisserschidigungen besonders bemerkbar,
namentlich dann, wenn das Selbstreinigungsvermogen
der Oberflichenwisser oder des Grundwassertrigers
iberfordert wird. So gibt es heute weite Gebiete, in
denen weder den Wasserldufen noch dem Boden ein-
wandfreies Wasser abgewonnen werden kann und eine
rasche oder gar sofortige Abhilfe in der Regel unmog-
lich ist.

Der stiirmische Anstieg der Wasserwirtschaft hat
vor der Jahrhundertwende begonnen. Seither ist noch
zu wenig Zeit verflossen, um die gegenwirtige und
kiinftige Bedeutung der Wasserwirtschaft in ihrer gan-
zen sozialen, 6konomischen und finanziellen Tragweite
zu erfassen. Das gilt fiir den einfachen Mann wie flir

10

den Universitatsprofessor, den Industriefiithrer, den
offentlichen Funktiondr. IThnen allen ist, namentlich in
Europa, das Wasser noch etwas Selbstverstindliches,
von der Natur reichlich Gegebenes, hingegen der Be-
griff der Wasserknappheit, der Diirre, von Eltern und
Voreltern nur als Ausnahmeerscheinung iiberliefert.

Die Allgemeinheit besitzt daher noch keine lebendige
Vorstellung von den ungeheuren Anspriichen, die, tig-
lich wachsend, an die Wasserwirtschaft herantreten,
damit Stadt und Land, Haus und Hof und Wohnung
einwandfrei versorgt, Bewisserung und Beregnung er-
moglicht, Fabrikationswasser fiir Gewerbe und Indu-
strie beschafft, die Wasserkrifte ausgebaut und gleich-
zeitig die zahllosen Abwisser, Schmutzstoffe u.dgl. un-
schidlich abtransportiert werden.

Ein Beispiel soll die Bedeutung der Wasserwirt-
schaft veranschaulichen.

In Agypten verdankt die landwirtschaftliche Kultur-
fliche ihr Dasein fast zur Ginze den Niliiberschwem-
mungen. Durch dauernde Bewisserung konnte bereits
1893/94 fast ein Drittel davon, iiber 600000 ha, zweimal
im Jahr bebaut werden. Durch zusitzliche Bewisse-
rungsmalinahmen stieg innerhalb von 60 Jahren die tat-
sichlich genutzte landwirtschaftliche Kulturfliche um
mehr als 300000 ha, die zweimal im Jahr bebaute
Fldche auf rund 1500 000 ha.? Die Bewiisserungspline
im Sudan und in Athiopien, die gleichfalls den Nil bzw.
Nilzufliisse beniitzen wollen, wiirden die Wassermengen,
die Agypten zukommen, vermindern. Wer sich iiber den
Wert der obgenannten Flichen und ihres jihrlichen Er-
trages Gedanken macht, wird sich kaum wundern, daf3
derlei Absichten in Agypten wenig Begeisterung aus-
16sen.

Versucht man, hieraus allgemein giiltige Vorstel-
lungen zu gewinnen, nicht allein im Bereich des landes-
kulturellen Wasserbaues, sondern auch in jenem der
Siedlungswasserwirtschaft, so z. B. dariiber, was es be-
deuten wiirde, wenn in Wohnungen, Gaststitten, Hotels
u. dgl. fast alle Wasserauslidufe einschlieBlich jener der
sanitiren Einrichtungen beseitigt und durch &ffentliche
Brunnen ersetzt werden miifiten, bei denen das Wasser
zu holen ist, bzw. wenn an Stelle der WC wieder die
Senkgruben triten, werden die Folgen iiberlegt, die sich
ergiben, wenn da oder dort, gleichfalls wegen Wasser-
mangel, die Auflassung wasseraufwendiger Fabrika-
tionsmethoden, ja vielleicht die Stillegung ganzer Fa-
briken unausweichlich wiirde, dann erkennt man erst,
wie sehr heute Zivilisation und allgemeiner Wohlstand
vom Wasser abhingen, wie empfindlich sie bedroht
wiren, sobald einmal die Wasserwirtschaft nicht mehr
voll funktionieren und nicht alle verniinftigen Anspriiche
befriedigen wiirde.

Il. Die Entwicklung des internationalen
Wasserrechtes

Obzwar oder vielleicht gerade weil es zu einem inter-
nationalen Wasserrecht noch nicht gekommen ist, wire
die umfassende rechtshistorische Darstellung und kriti-
sche Betrachtung der bisherigen Entwicklung ein zwei-
fellos interessantes Werk. Im Rahmen dieser Abhand-
lung kann nur auf die Literatur hingewiesen und iiber
die volkerrechtliche Lehre, die Bemiihungen um Kon-

2 Vgl. 0. BRENDL, Die Wechselbeziehungen zwischen der Wasser-
wirtschaft und der Gesamtwirtschaft Agyptens (Osterr. Wasserwirt-
schaft, Heft 11 und 12 aus 1956).
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ventionen und Vertrige sowie tber die wichtigsten
Argumentationen bei Wasserstreitigkeiten ein knapper
Uberblick geboten werden.

I

Die Vilkerrechtslehre 146t im allgemeinen eine dltere
und eine jlingere Richtung erkennen. Die Methode der
dlteren Richtung bestand vornehmlich darin, wasser-
rechtliche Grundsitze zu formulieren, die jeweils den
allgemeinen rechtsphilosophischen Auffassungen des be-
treffenden Autors entsprachen. Mit anderen Worten:
Ausgangspunkt war im wesentlichen ein voélkerrecht-
liches System, unter dessen Doktrinen dann irgendwie
auch die internationale Wasserwirtschaft gestellt wurde.

Nun ist schon im Kapitel I betont worden, wie in
den letzten Jahren und Jahrzehnten strukturelle Ver-
dnderungen der wasserwirtschaftlichen Verhiltnisse
stattgefunden haben bzw. weiterhin stattfinden. Die
alten Doktrinen passen also nicht mehr. Ebenso wire
der Versuch abwegig, aus idlteren vertraglichen Rege-
lungen und sonstigen Quellen ein gemeinsames Moment
herauszuarbeiten und daraus nach Art einer gewohnten
Ubung® allgemeine Normen fiir die heutigen Ver-
héltnisse ableiten zu wollen.

Die jingere Richtung (insbesondere SMITH*, QUINT®,
SEVETTE, BERBER®), die den Wandlungsprozell bereits
verspiirt hat und lieber den praktischen Notwendig-
keiten als nur einem System gerecht werden mdochte,
iibt Kritik an den Doktrinen und vermeidet neue; sie
ist bemiiht, eine breite Basis fiir die Losung des Pro-
blems herauszuarbeiten, gebraucht hiebei vielfach die
sehr anschauliche Methode der Gegeniiberstellung und
empfiehlt den jeweils beteiligten Staaten nachdriicklich,
durch Bestellung gemischter Kommissionen zu einer
praktischen Zusammenarbeit (und damit meist auch zu
einem giitlichen Einvernehmen) zu gelangen. Tatsich-
lich hat dieser Weg in fast allen Teilen der Welt zu
beachtlichen Erfolgen und zur Beilegung mancher sehr
heiklen Gegensitze gefiihrt.

Gemeinsame Kommissionen hat auch die Madri-
der Deklaration vom 20.April 1911, eine bei
einer kurzen Tagung des Institutes fiir internationales
Recht von Voilkerrechtslehrern mit Stimmenmehrheit
beschlossene Resolution, in ihrem letzten Punkt empfoh-
len. Die vorangehenden Punkte stellen diese Resolu-
tion, die u.a. von SMITH kritisch erdrtert wird, zwi-
schen die dltere und die jiingere Richtung.

2.

Konventionen allgemeiner Art tiiber die Be-
nutzung von Gewissern gibt es nur zwei. Die Konven-
tion von Barcelona vom 24. April 1921 iber die
Schiffahrt baut im wesentlichen auf den diesbeziiglichen
Artikeln der Wiener Kongreflakte von 1815 und des
Pariser Kongresses von 1856 auf, betont jedoch den
absoluten Vorrang der Schiffahrt vor anderen
Nutzungen weniger scharf. Die Genfer Konvention vom
9. Dezember 1923 iiber die Nutzbarmachung von Was-
serkriaften, an denen mehrere Staaten beteiligt sind, ist
ein miffilungener Versuch; erst 10 Jahre spiter kam es

3 Die ausfiihrlichen Gegeniiberstellungen von
BERBER lassen wenig Einheitlichkeit erkennen.

4 «The Economic Uses of International Rivers», London 1931.

5 «Internationales Rivierenrecht» und «Nouvelles tendances dans
le droit fluvial internationaly, Revue de droit international, 1931.

6 «Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungsrechtsy,
Miinchen, Oldenbourgverlag, 1955.

SEVETTE und

iiberhaupt dazu, dafl ihn zwei aneinander angrenzende
Staaten ratifiziert hatten: Osterreich 1927, Ungarn
1933. Bei diesen zwei Nachbarstaaten ist es aber auch
verblieben.

Mit den zwei- und mehrseitigen Vertriagen, die Fra-
gen des Wasserrechtes und der Wasserwirtschaft zum
Gegenstande haben, hat sich die Literatur wiederholt
und eingehend befafit. Von den neueren Autoren seien
als besonders ausfiihrlich SEVETTE und BERBER ge-
nannt.

Die Zahl dieser Vertriage ist sehr grofl und wichst
standig. Sie haben in ihrer Summe die Entwicklung der
Wasserwirtschaft aullerordentlich geférdert und viele
Spannungen zwischen Staaten verhiitet oder beseitigt.
Als einer der «klassischen» Vertrige sei jener vom
11. Januar 1909 zwischen Kanada und den Vereinigten
Staaten, als eine sehr moderne Regelung die am 24. Mai
1954 in Genf zwischen Osterreich und Jugoslawien ab-

geschlossene Vereinbarung iiber die Drau genannt’.

3.

Zwischenstaatliche Wasserstreitigkeiten
sind nicht erst eine Erfindung des 20. Jahrhunderts; die
technische Entwicklung seit etwa 100 Jahren war und
ist aber Ursache zunehmender Hiufigkeit und Bedeu-
tung. Vordem riihrten solche Auseinandersetzungen an
keinen Lebensnerv der nationalen Wirtschaften; sie ent-
sprangen, wie auch heute noch oft, dem Bestreben,
ortlich begrenzte Vorteile zu behaupten bzw. zu erlan-
gen. Dadurch erklirt sich sowohl die relative Primi-
tivitit wie auch die Verschiedenartigkeit der Prinzi-
pien, mit denen argumentiert wurde. Es sind ihrer viele,
Mischformen und kiinstlerische Abtonungen nicht eigens
gezihlt. Manche Staaten haben sich nicht ein fiir alle-
mal auf dasselbe Prinzip festgelegt, sondern im einen
Fall dieses, im anderen jenes vertreten, da letzten En-
des Utilitdtserwdgungen mafBgebend waren.

Von den einander zum Teil widersprechenden &lteren
Prinzipien seien nun die sechs wichtigsten in Form
einer knappen Charakterisierung wiedergegeben:

1. Das Territorialititsprinzip besagt, dal einem Staat
alles auf seinem Territorium befindliche Wasser ge-
hort und er frei dariiber verfiigen darf, ohne sich
der Unterliegerstaaten wegen einschrinken zu miis-
sen.

2. Das Integrititsprinzip sieht in dem Wasser, das sich
zwar noch auf dem Gebiet des Oberliegerstaates be-
findet, von dort aber seinen natiirlichen Abflulfi zum
Unterliegerstaat nimmt, bereits ein werdendes Zu-
gehor dieses Staates; es lehnt daher jede Schmile-
rung oder sonstige Verdinderung des Abflusses ab.

Beide eben genannten Prinzipien entspringen dem
Souverinititsgedanken, der nur jeweils in die ge-
genteilige Richtung entwickelt ist. So lassen sich
auch beide Prinzipien ganz primitiv auf dieselbe
Formel reduzieren: «Dein Wasser ist mein Wassery;
verschieden sind Betonung und Blickpunkt.

3. Das Prinzip der hdlftigen Teilung ist bei lingsge-
teilten Wasserliufen nahezu schon vélkerrechtliche
Ubung. Nach ihm steht mangels anderweitiger Re-
gelung jedem Uferstaat der Anspruch auf die halbe
Wassermenge zu.

7 Die beiden Vertragstexte sind in Heft 28/29 der Schriftenreihe des
Osterr. Wasserwirtschaftsverbandes abgedruckt (S. 91 ff. bzw. 73 ff.).

11



Nr.1]2 1958

Wasser- und Energiewirtschaft Cours d'eaw et énergie

4. Das Prinzip des Vorranges der Schiffahrt erlaubt
keine Wasserbenutzungen oder Wasserbauten, welche
die Schiffahrt beeintrichtigen konnten. Diese war
durch viele Jahrtausende das beste Verkehrsmittel
iber groffe Entfernungen und ist heute noch im
Durchschnitt das billigste Massentransportmittel.
Der Vorrang der (Binnen-) Schiffahrt besteht der-
zeit nur mehr bedingt, er tritt gegeniiber anderen,
offenkundig wichtigeren wasserwirtschaft-
lichen Interessen hiufig zuriick.

5. Das Prinzip der Uferrechte raumt dem Anrainer an
Wasserlaufen ein Vorrecht fiir die Bewéisserung
seiner Felder, die Viehtrinke usw. ein. Es ist u.a.
im Code civil und im britischen Common Law ver-
ankert, 1408t sich bis ins Romische Recht zuriick ver-
folgen, steht allerdings mit dem Grundsatz «flu-
mina omnia sunt publicay und dem Prinzip des Vor-
ranges der Schiffahrt in gewisser Antithese.

Die Institution der Uferrechte, durch lange Jahr-
hunderte hochst niitzlich und in vielen Gebieten heute
noch gut brauchbar, ist mit der modernen Entwick-
lung der Wasserwirtschaft schwer vereinbar und
wird mehr und mehr als {iberholt anzusehen sein.

G. Das Prinzip der fritheren Aneignung ist typisch fir
den amerikanischen Westen und &dhnliche Gebiete,
da es Ansiedlern die Wasserversorgung und die Be-
wiasserung des Siedlungslandes sichert. Der moder-
nen Wasserwirtschaft wird es allmihlich weichen
bzw. den durch die Aneignung begriindeten Wasser-
anspruch stark einschrinken miissen.

Neben diesen Prinzipien gibt und gab es auch Dok-
trinen, die praktisch weniger bedeutsam sind oder nicht
speziell das Wasser betreffen. Fiir sie geniligt der
Literaturhinweis, der auch hinsichtlich der oben wie-
dergegebenen Prinzipien wegen der knappen Skizzie-
rung notwendig erscheint.

Ill. Ein modernes Prinzip

Dal3 brauchbare Normen fiir Fragen des internatio-
nalen Wasserrechtes bisher im allgemeinen nicht gefun-
den werden konnten, ist eine Feststellung, aber kein
Werturteil und noch viel weniger ein Vorwurf. Setzten
doch die Bemiihungen um allgemein giiltige Rechts-
normen auf diesem Gebiete gerade an der Schwelle
jenes Jahrhunderts ein, das einen raschen, ja schliel3-
lich strukturellen Wandel der Wasserwirtschaft, ihrer
Weitraumigkeit sowie ihrer sozialen und 6konomischen
Bedeutung herbeigefithrt hat. Grundsitze, die friiher
eine verniinftige und billige Regelung darstellten, wie
z. B. die Uferrechte oder die frithere Aneignung,
schwingen in den modernen Wasserrechtsgesetzen wohl
noch nach, sind aber vielfach durch neue Momente zu-
rickgedringt.

Wasser scheint rasch einer der wichtigsten Welt-
rohstoffe zu werden. Darum sei der Versuch unter-
nommen, eine in der Praxis sehr bewihrte Ubung auch
rechtlich zu unterbauen und so ein Prinzip zur Dis-
kussion zu stellen, das dem Souveranititsgefiihl der
beteiligten Staaten zugemutet, aber auch auf die so
iiberaus verschiedenen Verhiltnisse gut angewendet
werden kann. Hiebei werden zuerst die wichtigsten
Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen wiederholt,
dann die zum Prinzip {iberleitenden Folgerungen auf-
gestellt und schliefilich dieses selbst formuliert.
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1.

Der Kreislauf des Wassers vollzieht sich teils in
der Atmosphire, teils auf oder unter der Erde, teils
in den Ozeanen. Nur die mittlere Phase — auf oder
unter der Erde — kann Gegenstand eines internatio-

nalen Wasserrechtes sein.

Ist auch der Wasserkreislauf als Ganzes unteilbar,
so ergibt sich doch fiir die mittlere Phase eine Glie-
derung nach Einzugsgebieten jener Gewiisser, die ins
Meer miinden.

In solchen Einzugsgebieten besteht ein natiirlicher
Zusammenhang des Wassers auf und unter der Erde.

Wegen des natiirlichen Zusammenhanges des Was-
csers wirken sich Eingriffe in die Wasserverhiltnisse,
je nach den Umstinden, enger oder weiter aus. Dem-
ungeachtet bleibt auf seinem Gebiet jeder beteiligte
Staat allein souverin. Die Frage, inwieweit in solchen
FFallen der Ausiibung einzelstaatlicher Souverinitit
Schranken gezogen sind, hat die Vilkerrechtslehre bis-
her nicht beantwortet.

Bei der heutigen Verflechtung von Wasserwirtschaft,
nationaler Wirtschaft und Zivilisation wire die For-
derung unzumutbar, daB} die Staaten ihre Gewiisser in
unveridnderter Menge und Giite weiterzugeben haben
(absolutes Integrititsprinzip). Ihre strikte Durchfiih-
rung kime einem Riickschritt um mehrere Jahrhunderte
gleich.

Die Verneinung jeder Souverinititsbeschrinkung
(absolutes Territorialititsprinzip) bedeutet fiir die an-
deren Staaten eine stete schwere Gefihrdung ihrer was-
serwirtschaftlichen Interessen und damit unertrigliche
Unsicherheit.

2.

Unter den Voélkerrechts-Autoren, die sich mit Was-
ser und Gewissern befassen, ist SMITH derjenige, der
blole Doktrinen entschieden ablehnt, da der Konflikt
von Prinzipien unlésbar sei. Erst wenn das Recht im
Hinblick auf seine Funktion betrachtet werde, den
praktischen Bediirfnissen der Menschen am besten zu
dienen, finde man den Weg zur Loésung.

Von einem «eingeschriankten» Territorialitits- bzw.
Integritidtsprinzip spricht BERBER; er bezeichnet sie
als logisch und praktisch komplementir und daher
identisch. Das «Prinzipielley an diesen eingeschrinkten
Prinzipien ist nun nicht der Ausgangspunkt — terri-
toriale Souveridnitit bzw. Integritit —, sondern die
Beschriadnkung, d.h. der beiderseitige Verzicht
auf den extremen Standpunkt, um eine praktische Lo-
sung zu ermdoglichen. Das MaBhalten im Verhéltnis
von Staat zu Staat ist ein allgemeiner, keines-
wegs blol auf die Benutzung der Gewésser beschrank-
ter Grundsatz, der auch praktisch-politischen Erwi-
gungen entspringt und bereits als Abgehen von der
Doktrin — im Sinne von SMITH — zu werten ist.
Solch ein «Prinzip der Beschrinkung» 1dfit allerdings
die Frage vollig offen, wieweit ein Staat jeweils
dem anderen Staat in einem auf wasserwirtschaftliche
Momente beschrinkten Meinungsaustausch entgegen-
kommen mufl. Gerade in dieser Unklarheit liegt eine
beachtliche Schwierigkeit fiir jede vertragliche Rege-
lung: wird doch vielfach erst durch die Eingrenzung
der Gesprichsbasis, also durch den Uberblick iiber die
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zu erwartenden Forderungen und moglichen Zuge-
stindnisse, echte Verhandlungsbereitschaft begriindet.

Die Erfahrung kennt noch eine zweite, gleichfalls
den Verhandlungswillen betreffende Schwierigkeit, daf}
niamlich ein Staat es grundsitzlich ablehnt, tiberhaupt
zu verhandeln. Ob damit Wiinsche a priori vereitelt
werden sollen oder ob der Nachbarstaat als nebensich-
lich betrachtet wird, in beiden Fillen gilt die Bemer-
kung von SMITH zur Madrider Resolution: «Ebenso
wichtig- wie das Recht, eine Zustimmung zu verweigern,
ist die Pflicht, sie zu geben.»

Das «Rechty, eine Zustimmung zu verweigern, die
«Pflichty, sie zu geben, beides juristische Formulie-
rungen, sollten irgendwie in der Rechtsordnung be-
heimatet und micht nwr der Zufdlligkeit augenblickli-
cher Verhiltnisse iiberlassen sein. So sehr daher jede
praktische Losung zu begriiien ist, wird das Fehlen
einer Norm oder doch zumindest eines rechtlichen Prin-
zips lber den Gebrauch der «Gewiisser von gemeinsa-
mem Interesse» als unbefriedigend empfunden werden.
Ein solches Prinzip, das auf die oft sehr verschiedenen
Gegebenheiten anwendbar sein miilite, hitte in erster
Linie die Rechtsbeziehungen von Staat zu Staat zum
Gegenstand, ohne jedoch die Beriihrung subjektiver
Rechte und Interessen vollig zu iibersehen; auch sollte
es sich vorwiegend auf rechtliche Erwigungen stiitzen.
Als gilinstiger Ausgangspunkt, um diesen Forderun-
gen nahezukommen, sei der Zusammenhang des
Wassers gewihlt.

«Physikalisch stellt ein Wasserlauf eine wunteilbare
Einheit dary, sagt SEVETTE in Kapitel VIII seiner
Studie, die den Wasserkraftausbau zum Gegenstand
hat, jedoch auch sonstige Zweige der Wasserwirtschaft
heranzieht. Die schon vorher von SMITH und anderen
Autoren betonte «Einheity ist dem Techniker etwas
Selbstverstindliches; sie wird auch von den Juristen
und Staatsmidnnern anerkannt werden miissen, mag es
ihnen freilich schwer fallen, sich von gewohnten Vor-
stellungen zu l6sen. Insbesondere die wirtschaftliche
Einheit méchten sie nicht wahr haben, da diese in Ver-
bindung mit der physikalischen Einheit zu dem Schluf}
zwingt, dall ein Gewéisser von gemeinsamem Interesse,
rechtlich betrachtet, eine Sache ist, und zwar eine un-
bewegliche, die in zwei oder mehreren Staaten liegt.

Ein Wasserlauf, ein Grundwasserstrom, ein Flulein-
zugsgebiet konnen, ja miissen daher heute in den mei-
sten Fillen einem Haus gleichgeachtet werden, das cine
Sache bleibt, auch wenn eine Grenze es schneidet. Viel-
leicht wire der Vergleich mit einem michtigen Baum,
durch dessen Stamm die Grenze geht, noch anschauli-
cher: einzelne Nutzungen, wie die von Laub und kleinen
Zweigen, sind gesondert moglich und entsprichen dem
Gemeingebrauch; die Ernte der Friichte, die {iber dem
betreffenden Gebiete hingen, steht in Parallele zu den
rein innerstaatlichen Nutzungen an Gewissern. Was
dariiber hinausgeht, wirkt auf den ganzen Baum, auch
wenn es nur in einem Staatsgebiet geschieht, wie z. B.
Dingung, Schidlingsbekdmpfung und eine noch weiter-
gehende Nutzung, als die der Friichte, ebenso alle Mal3-
nahmen, welche die Substanz beriihren. Vielleicht kann
hier der Umstand, da manche Gewinnungen ein An-
zapfen des Stammes erfordern, dem Vorstellungsver-
mogen — und damit dem Vergleich — zu Hilfe kommen.

3.

Der Zusammenhang des Wassers fiihrt also zunichst
zur Erkenntnis, dal im Rahmen der naturgegebenen
Grenzen Wasserldufe, Seen, Grundwasserstromungen
und Flufleinzugsgebiete physikalisch und wirtschaftlich,
daher aber auch rechtlich eine Sache sind. Wird diese
unbewegliche Sache durch staatliche Grenzen
schnitten, dann besitzt jeder Staat die Souveridnitit
nur tber einen Teil der Sache, nicht aber iiber die
ganze Sache selbst. Im Bereich des privaten Rechtes
wire man vielleicht versucht, von einer res communis
bzw. von Miteigentum zu sprechen, das allerdings un-
teilbar wire, weil eine actio communi dividundo ge gen
die Natur undenkbar ist. Nun kann aber gar nicht nach-
driicklich genug betont werden, dall bei Gewissern, die
durch Staatsgrenzen geteilt sind, kein privates Mit-
eigentum der beriihrten Staaten zu ordnen ist, sondern
der Souveridnititsanspruch, der dem Vilkerrecht ange-
hort. Dieses kennt zwei Parallelen zum privatrechtlichen
Miteigentum: das Condominium und das Coimperium,
doch kommen beide praktisch nicht in Betracht.

Es verbleibt also einzig die Folgerung, dal dort, wo
eine wasserwirtschaftliche Einheit durch Staatsgrenzen
geteilt ist, an sich keinem der beteiligten Staaten allein
die Souverinitit iiber die ganze Sache, sondern nur die
iiber seinen Teil zusteht. Mit zunehmender Entwicklung
der Wasserwirtschaft wird nun — ob beabsichtigt oder
nicht — die Beanspruchung blofi eines Teiles der Sache
in zunehmendem Malle zu einer Beanspruchung der
ganzen Sache selbst. Dies trifft auf beide Richtungen
zu: von oben nach unten und von unten nach oben. Der
Unterliegerstaat, der zugunsten einer von ihm bewillig-
ten Nutzung fordert, dal kein Gebrauch und keine
Mafinahme, die dieser Nutzung abtriglich ist, seitens
der Oberliegerstaaten getroffen bzw. gestattet wird,
verlangt damit de facto liber die auf fremdem Gebiet
befindlichen Sachteile ebenso Mitsprache wie vice versa
ein Oberliegerstaat, der ernstliche Verdnderungen der
Wassergiite dauernd nicht blo auf seinem, sondern
auch auf fremdem Staatsgebiet verursacht oder zulif3t.
Diese zwei Beispiele zeigen zur Geniige, dafi sowohl das
Territorialitits- wie das Integritidtsprinzip ihrem We-
sen nach und zufolge des natiirlichen und untrenn-
baren Zusammenhanges des Wassers iiber das eigene
Staatsgebiet hinausgreifen.

Diese Feststellung ist deshalb bedeutsam, weil die
meisten Volkerrechtslehrer, die eine ernstliche Einwir-
kung auf fremdstaatliche Gewisser als unstatthaft er-
kldren, in ihr einen Rechtsmilfbrauch sehen. Vielleicht
sollte es heillen: gesehen haben. Denn die wasserwirt-
schaftlichen Verhiltnisse von heute und erst recht die
von morgen sind nicht mehr jenen vergleichbar, aus
denen heraus die Beurteilung als RechtsmiBlbrauch er-
folgte. Schon wiederholt wurde darauf hingewiesen, dafy
es in der Wasserwirtschaft Grenzwerte gibt, liber die
hinaus jedes Mehr an menschlichen Eingriffen einef
strukturellen Verdinderung gleichkommt. Diese struk-
turelle Verdnderung ist in Europa, besonders in West-
und Mitteleuropa bereits eingetreten; das den Grenz-
wert iiberschreitende «Mehry liegt teils in der Grolle,
teils in der Reichweite der Eingriffe, teils in der Sum-
menwirkung. Noch vor 30 bis 50 Jahren konnte die
Wasserwirtschaft der einzelnen europidischen Staaten
im wesentlichen als in sich abgeschlossen gelten. Ein-
wirkungen, die tber die Grenzen hinaus ernstlich fiihl-

zer-
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bar wurden, stellten damals eine Ausnahme dar und
ihre Charakterisierung als Rechtsmiffbrauch erscheint
naheliegend, mag auch im Vélkerrecht dieser Begriff
umstritten sein.

Heute ist das Wasser wirtschaftlich wie sozial ein
so unerhort wichtiger Faktor und die wasserwirtschaft-
liche Verflechtung in Europa, aber auch in anderen
Teilen der Welt so eng, dall eine vollig gednderte Sach-
lage gegeben ist. IThre rechtliche Wiirdigung, insbeson-
dere die Erkenntnis, dall es sich bei Gewissern bzw.
FluBleinzugsgebieten in der Regel um eine Sache han-
delt, fuhrt nicht mehr zur Vorstellung eines Rechts-
miBbrauches, sondern zu folgender Aussage:

Ein Staat, der durch Eingriffe auf
seinem Territorium ernste wasserwirt-
schaftliche Verdnderungen jenseits der
Grenze verursacht oder der anderen
Staaten wichtige Nutzungen verwehren
will, nur damit sich bei ihm nichts a4n-
dert, miBbraucht nicht ein Recht, das
ihm zusteht, sondern beansprucht Rech-
te, die ihm nicht zustehen.

Die vollige rechtliche Gleichsetzung von EKingriff
und Ablehnung diirfte zunichst befremden; sie fuflit
aber auf dem Zusammenhang des Wassers, der sich
eben in einer modernen Wasserwirtschaft so verdichtet,
dafl die zusammenhingenden Gewisser als Einheit, als
eine Sache angesehen werden miissen. Auf die Ver-
fiigung tber diese Sache, die sich nicht in einem Staat
allein befindet, zielt, ob bewullt oder nicht, de facto ein
Eingriff ebenso ab wie die Ablehnung ihrer Verinde-
rung.

Darf die Gleichsetzung von Eingriff und Ablehnung
sonach im Prinzip als richtig gelten, so liegt in ihr auch
der Weg zur Losung. Die Tatsache ndmlich, daf} iiber
diese Sache kein Staat fiir sich allein verfiigen darf,
weder positiv noch negativ, erfordert Verhandlungen.
Die grundsitzliche Ablehnung eines Vorschlages, solche
Verhandlungen aufzunehmen, setzt den ablehnenden
Staat, soweit er sich nicht auf einen speziellen und
giiltigen Rechtstitel stlitzen kann, ins Unrecht. Er ver-
weigert dadurch dem anderen Staat die Moglichkeit der
Mitsprache und des Mitverfiigens®, beansprucht also das
Verfiigungsrecht fiir sich allein, mag das Verfiigen
auch nur in dem Beschluf3 liegen, an dem gemeinsamen
Objekt nichts zu #ndern.

Der Ablehnung zu verhandeln mufi es gleichgeachtet
werden, wenn die Staaten zwar miteinander sprechen,
ein echter sachlicher Gedankenaustausch jedoch bewul3t
vermieden wird. In dieser Hinsicht kann sich auch der
Staat, der zwar Verhandlungen angeregt hat, aber nur
scheinbar verhandelt, ins Unrecht setzen.

Nun liegt wohl nichts nidher als die Frage, welche
rechtlichen Folgerungen zu ziehen sind, wenn sich ein
Staat ins Unrecht gesetzt hat oder wenn sachliche Ver-
handlungen zu keiner Verstindigung fiihren. Besteht
auf beiden Seiten aufrichtiger Verhandlungswille, sollte
zumindest eine Einigung dariiber erzielt werden
konnen, welch weiterer Weg gemeinsam einzuschlagen
wire. In Betracht kommen fachliche Expertisen, Rechts-
gutachten, ganz besonders aber die Bildung gemischter
Kommissionen, welche die beste Gewihr dafiir bieten,

8 Dieses Wort ist hier rein praktisch und nicht formal verstanden,
bedeutet also keine Ausdehnung oder Einengung der Souverinitit an
sich.
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daB der zu lésende technisch-wirtschaftlich-rechtliche
Fragenkomplex nach all diesen Richtungen wund unter
dem Gesichtspunkt der Individualitit des Falles ge-
priift wird. Die Beiziehung neutraler Persdnlichkeiten
zu solchen Kommissionen diirfte zweckmifiger sein
als ein schiedsgerichtliches Verfahren, das sich haupt-
sachlich fiir strittige Rechtsfragen eignet.

Nach Tunlichkeit sind auch interimistische Rege-
lungen anzustreben, die unbeschadet des Rechtsstand-
punktes praktisch eine Milderung der Gegensitze be-
wirken. Vor Austragung der Angelegenheit wire iiber
die gemeinsame Sache (Gewisser oder Einzugsgebiet),
den Fall eines Notstandes ausgenommen, nicht zu ver-
fiigen.

Fiir die erhoffte Einigung oder Schlichtung it
sich daraus, daB zufolge des Zusammenhanges des
Wassers nur eine gemeinsame — Sache vorhanden
ist, manches gewinnen. So darf wohl jeder beteiligte
Staat erwarten, daBl Verfiigungen iiber diese Sache
auch auf seine Interessen Bedacht nehmen und dal} sie
nicht, entgegen den durch die Natur gebotenen besse-
ren Moglichkeiten, national zerstiickelt wird. Im Prin-
zip mull jeder Staat auch grioBere, fremdes Gebiet
beriihrende wasserwirtschaftliche Malinahmen, wenn sie
wirklich wichtig sind, durchfithren diirfen, hat aber
dabei und als Folge analoger Mallnahmen der anderen
beteiligten Staaten gewisse Beschrinkungen bzw. Ein-
griffe hinzunehmen. Rechtsnorm kann nur dieser
Grundsatz selbst sein. Wie weit dann iiber- oder ein-
gegriffen oder beschrankt werden darf, ist quaestio
facti; zu mannigfaltig und zu veridnderlich sind die
Komponenten, um iiber die Groe der «pars ratay all-
gemein verbindliche Regeln aufzustellen. Keineswegs
diirften z.B. die Uferkilometer oder die Linge einer
Grundwasserstromung einzig mallgebend sein; es wire
vielmehr auf die Vorschlige einzugehen, die bei der
Konferenz in Dubrovnik Ende August 1956, von dem
fiir internationale Wasserrechtsfragen eingesetzten
Spezialkomitee der International Law Association unter
Punkt V der vorgelegten Resolution erstattet sind und
zwecks gerechter Aufteilung unter anderem auch die
Beachtung folgender Umstinde verlangen:

a) Das Recht eines jeden Staates auf einen wverniinfti-
gen Gebrauch des Wassers;

b) das Ausmall der Abhingigkeit eines jeden Staates
von dem Wasser dieses Flusses (bzw. der Grund-
wasserstromung?) ;

¢) der vergleichbare wirtschaftliche und soziale Vor-
teil, den die einzelnen Staaten und den alle an dem
FluB3 gelegenen Staaten zusammengenommen daraus
ziehen;

d) bereits bestehende Abkommen zwischen den in Frage
kommenden Staaten;

e) bereits iibliche Nutzung des Wassers durch einen
Staat.

Der Kommentar zu diesem Punkt der Resolution
betont, dai die genannten Faktoren sich in jedem der
verschiedenen Einzelfille bei der Feststellung ob die-
ser oder jener Malnahme der Vorzug gebiihre, als
niitzlich erweisen sollten, daB aber nicht beabsichtigt
sei, andere Momente, wie vielleicht die Weigerung, ein
Abkommen einzugehen, auszuschlielen.

9 Einfiigung des Verfassers.
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Dieser Passus fiihrt zu der noch offenen Frage
zuriick, was gegeniiber mangelndem Verhandlungswil-
len unternommen werden kann. Da sich der betreffende
Staat, wie frither erwidhnt, in der Regel im Unrecht
befindet, verwirkt er auf die Dauer dieses unberechtig-
ten Verhaltens den Anspruch auf Mitsprache und Mit-
verfiigung. Denn dieser Anspruch kann weder aus
einem Miteigentum noch aus einem Condominium oder
Coimperium noch aus einem internationalen Nachbar-
recht, sondern nur aus der Tatsache abgeleitet werden,
die der nichtverhandlungsbereite Staat praktisch ne-
giert, dal es sich namlich um eine Sache handelt, die
den beteiligten Staaten als ganze Sache niitzen soll
und tiber die jedem von ihnen, soweit es sich nicht um
Angelegenheiten von wirklich nur lokaler Bedeutung
handelt, Mitsprache und Mitverfiigung zukommt. Jede
andere Beurteilung der Rechtslage wiirde den obstruk-
tionistischen Standpunkt unterstiitzen und dem davon
betroffenen Staat ein Unrecht zufiigen.

Allerdings darf dieser Staat deshalb, weil der an-
dere Partner Verhandlungen zu Unrecht ablehnt, darin
keinen Freibrief fiir sich erblicken. Er ist vielmehr nach
wie vor verpflichtet, an dem Grundsatz der gerechten
Aufteilung festzuhalten, kann aber die Beurteilung der
Frage, wie weit er hiebei im konkreten Falle gehen
darf, ohne Mitwirkung des anderen Staates vornehmen.
Da die Gefahr eines Uberschreitens der zulissigen Aus-
mafle in einer solchen Atmosphire besonders grof3 ist,
wire zu fordern, dal jenem Staat, der sich aus der
Mitsprache ausgeschaltet hat, die Beurteilung der ge-
rechten Verteilung und der sonach fiir zulissig erach-
teten Mallnahmen seitens des anderes Staates bekannt-
gegeben wird, ehe dieser sie tatsiichlich trifft.

4.

Das Prinzip des Zusammenhanges, der Kohaerenz,
wire somit wie folgt zu formulieren:

Wegen des natiirlichen Zusammenhanges des Was-
sers bildet jedes FluBgebiet, jedes Gewisser eine phy-
sikalische Einheit, die in einer hochentwickelten Was-
serwirtschaft in der Regel auch eine wirtschaftliche
Einheit und damit rechtlich eine Sache darstellt. Von
diesem Gesichtspunkt kann nur dort abgegangen wer-
den, wo die gegenseitige Beeinflussung von Anlagen
bzw. Maflnahmen geringfiigig ist.

Eine Zerschneidung durch Staatsgrenzen indert
nichts an dem Umstand, daf3 es sich um eine Sache han-
delt, die freilich in verschiedenen Staatsgebieten liegt.
Auf seinem Gebiet ist jeder Staat allein souverin, allein
jedoch nur soweit, als die Verfligung iiber seinen Teil
der Sache nicht — gewollt oder ungewollt — zu einer
Beanspruchung der ganzen Sache wird. Die Summe
dieser beschrinkten Verfiigungsmoglichkeiten ist unter
Umsténden wesentlich kleiner als die Moglichkeiten bei
Verfiigung iiber die ganze Sache: ein Beweis fiir die
wirtschaftliche Einheit.

Ein Staat, der jenseits der Grenze empfindliche Ver-
dnderungen bewirkt bzw. Duldungen oder Unterlassun-
gen fordert, malit sich Rechte an, die ihm nicht zu-
stehen. Verfligungen, welcher Art immer, die auf die
ganze Sache oder auf einen grofferen als den nationa-
len Teil abzielen, bediirfen vorheriger Verhandlungen.

Hinsichtlich der ganzen Sache und ihrer verniinfti-
gen Verwendung gebiihrt jedem Staat grundsitzlich
Mitsprache und Mitverfiigung. Ebenso besteht im Prin-
zip Anspruch darauf, wichtige Nutzungen und Mal-

nahmen wirklich tétigen zu konnen, ohne hiebei un-
billig behindert oder belastet zu werden.

Zwecks gerechter Aufteilung sind insbesondere die
individuellen Verhiltnisse, namentlich die Abhéngigkeit
vom Gewisser oder Einzugsgebiet sowie die vergleich-
baren wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, die aus
ihm gezogen werden, ferner bestehende Abkommen
und bereits vorhandene Nutzungen zu beriicksichtigen.

Mangelnder Verhandlungswille verneint das Moment
einer ganzen Sache und entzieht dem Anspruch auf
Mitsprache und Mitverfiigung die Grundlage.

Fithren zwischenstaatliche Verhandlungen infolge
sachlicher Gegensitze zu keiner Einigung, soll nicht
einseitig vorgegangen, sondern gemeinsam ein Weg zu
ihrer Austragung gesucht werden. Besonders geeignet
erscheint hiefiir die Bildung gemischter Kommissionen,
erforderlichenfalls unter Beiziehung neutraler Person-
lichkeiten.

IV. Weitere Folgerungen

Mit dem zur Diskussion gestellten «Prinzip des
Zusammenhanges» («Kohaerenzprinzip») wire fiir ein
kiinftiges internationales Wasserrecht die notwendige
Basis erst umrissen. Die Regelung so gut wie aller
Einzelheiten, die in ihrer Fiille noch gar nicht zu iiber-
sehen sind, bliebe einer auf dieser Basis aufbauenden
lebendigen Entwicklung iiberlassen.

Immerhin sind heute schon einige Probleme so in-
teressant, daBl ihre grundsitzliche Erérterung ange-
bracht erscheint. Es sind dies der wasserwirtschaftliche
status quo sowie Rechte und Anspriiche, die von jen-
seits der Grenze gegeniiber nationalen MafBnahmen
auftauchen.

1

Wohl die meisten zwischenstaatlichen Vertrige, die
eine Materie neu regeln, enthalten — so wie im allge-
meinen die nationalen Gesetze — irgendwelche Uber-
gangsbestimmungen fiir all das, was diesbeziiglich be-
reits frither geschehen oder schon im Laufe ist. Hiebei
wird iiblicherweise dem status quo irgendwie Rechnung
getragen.

Die jeweils getitigte Wasserwirtschaft ist das Er-
gebnis einer langen Entwicklung und im einzelstaatli-
chen Bereich engstens mit der nationalen Wirtschaft,
aber auch mit den Lebensverhiltnissen, der Zivilisa-
tion, der Natur verbunden. Schlagartige Ein-
schriankungen sind fiir keinen Staat ertridglich, For-
derungen solcher Art wiren hochst unerfreulich und
ungerecht, jedenfalls aber geeignet, den Verhandlungs-
willen des Betroffenen auf Null zu reduzieren. Aus-
gangspunkt fir neue Vereinbarungen miissen daher
wohl immer die faktisch bestehenden Verhiltnisse bil-
den; hingegen erscheint es durchaus zumutbar, allmih-
liche Veridnderungen vorzusehen.

In manchen Sparten wird ein Aufholen des gegen-
iiber seinem gerechten Anteil wesentlich zuriickgeblie-
benen Nachbarstaates wohl zweckméBiger sein als eine
Beschrinkung beim vorausgeeilten Staat. Auch recht-
liche Erwigungen sprechen in diesem Sinne, weil die
ungleichmiflige Entwicklung der Wasserwirtschaft
zweier Staaten ja kein Verschulden darstellt, das Zu-
riickschrauben schon geiibter Nutzungen einer Straf-
malinahme aber dulBlerst dhnlich sieht.

Die Festlegung des faktischen Zustandes wird ent-
weder fiir eine bestimmte Anlage bei gegebenem Anlal}

usw.
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oder ganz allgemein erfolgen koénnen. Der zweite Weg
verursacht friihzeitig nicht unbetridchtliche Arbeit, die
nach FluBleinzugsgebieten durch bilaterale Komissio-
nen geleistet werden miite. (Bei der Bildung multi-
lateraler Kommissionen erscheint eine gewisse Zuriick-
haltung deshalb angezeigt, weil die Teilnahme mehrerer
Staaten in der Regel den Geschiaftsgang empfindlich
erschwert. Dennoch wire es falsch, sie tiberhaupt ver-
meiden zu wollen.)

Im Endergebnis dirfte sich jedoch die baldige Be-
rufung gemischter Kommissionen arbeitsparend aus-
wirken, nicht zuletzt deshalb, weil es einen fiihlbaren
Unterschied macht, ob die Zusammenarbeit in ruhiger
und freundschaftlicher Atmosphire erfolgt oder ob
schon die Schatten von Gegensitzen hereinspielen. Auch
wird die Gewisser-Verschmutzung und ihre schritt-
weise Sanierung in manchen Fillen keinen langen Auf-
schub mehr vertragen. Endlich besteht {iberhaupt be-
griindete Besorgnis, dafl sich das Wasserproblem ganz
allgemein verschérft, ein Moment, das die eheste Pflege
zwischenstaatlicher wasserwirtschaftlicher Beziehun-
gen ratsam erscheinen 1403t.

Die schon vor bald 50 Jahren von den Volkerrechts-
lehrern in Madrid (Madrider Resolution vom 20. April
1911) empfohlene Einrichtung dauernder gemeinsamer
Gewisserkommissionen ist seither nicht nur von vielen
anerkannten Autoren auf dem Gebiet des internatio-
nalen Wasserrechtes, wie SCHULTHESS, SMITH,
SEVETTE u.a., gleichfalls angeregt worden, sondern
stellt sich heute, im Sinne einer Mitsprache und Mitver-
fligung {iber die eine gemeinsame Sache, noch viel
aktueller und wiinschenswerter dar als damals. Schon
bei der Feststellung des faktischen Standes der Was-
sernutzungen und ihres von Nachbar zu Nachbar an-
zuerkennenden Umfanges wird sich ndmlich zwangs-
ldufig ein Programm fiir die in nichster und in naher
Zeit zu treffenden MalBnahmen sowie fiir die gemein-
same EinfluBnahme auf die Entwicklung der Wasser-
wirtschaft tiberhaupt, damit aber auch eine echte Zu-
sammenarbeit im Sinne des «Kohaerenzprinzipsy erge-
ben. Gerade hiezu erscheint noch die Bemerkung wich-
tig, daBl es sich bei der Anerkennung des zu beriick-
sichtigenden Umfanges der nachbarstaatlichen Wasser-
wirtschaft keineswegs nur um einseitige Zugestind-
nisse des Unterliegerstaates an den Staat oberhalb
handelt, von dem dann ja doch erwartet wird, dal} er
auf fluBabwérts bestehende Nutzungen und Anlagen
bei Verfiigungen auf seinem Gebiet angemessen Be-
dacht nimmt.

2.

Damit ist die heikelste, volkerrechtlich sehr ver-
schieden beurteilte Frage beriihrt, die bei der Auswir-
kung wasserwirtschaftlicher Malnahmen iiber die
Staatsgrenzen hinaus auftauchen kann, ndmlich jene
nach dem Schutz- und Entschidigungsanspruch fiir auf
fremdem Boden betroffene subjektive Rechte. Ohne die
spater folgenden Uberlegungen damit grundsitzlich
ausschlieffen zu wollen, darf doch gesagt werden, dal
sich in den ldngsgeteilten Grenzgewidssern das Pro-
blem viel weniger scharf darstellt. Im Verhiltnis der
beiden Uferstaaten zueinander scheint sich allmihlich
eine Coimperium-dhnliche Entwicklung zu vollziehen:
MafBnahmen und Bauten, die dem gegeniiberliegenden
Staat ernstliche Nachteile bringen konnten, erfolgen
meist nach vorherigem Einvernehmen, wenn sie nicht
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iiberhaupt von beiden Staaten einem wasserrechtlichen
Verfahren unterzogen werden. Im einen wie im ande-
ren Falle ist in der Regel die Moglichkeit vorhanden,
Schutz- und Entschiddigungsanspriiche fiir die auf dem
fremden Staatsgebiet beriihrten subjektiven Rechte bei
den eigenen Behorden geltend zu machen.

Bei iibertretenden Gewissern streuen sowohl Theorie
als auch Praxis ziemlich weit auseinander. Dasselbe
gilt fur ldngsgeteilte Gewdsser dann, wenn die Aus-
wirkung nicht den anderen Uferstaat, sondern einen
weiter unterhalb gelegenen Staat trifft oder wenn die
oben erwiahnte Moglichkeit nicht gegeben war bzw. keine
Lésung gebracht hat. In all diesen Fillen mul3 zwischen
dem Verhiltnis der Betroffenen zum fremden Staat,
von dessen Gebiet die Benachteiligung ausgeht, und zu
den in ebendiesem Staate handelnden (oder unterlas-
senden) Personen unterschieden werden.

Vorweg sei daran erinnert, dafl jeder Staat auf
seinem Territorium die Gewisserhoheit beansprucht.
Daher steht hinter allen Maflnahmen, die in einem
Staate entweder durch ihn selbst oder mit seiner Zu-
stimmung oder entsprechend den von ihm beschlosse-
nen Ordnungen (Gesetzen, Verordnungen, Vertrigen
usw.) getroffen oder unterlassen werden, die Souverini-
tit dieses Staates. Sie deckt, wie immer auch gegebe-
nenfalls eine RegreBmoglichkeit innerstaatlich geregelt
ist, nach auflen hin die handelnden oder siumigen
Staatsangehorigen. Mit anderen Worten: zu vertreten
hat die erwédhnten legalen MaBinahmen bzw. Unterlas-
sungen dem Ausland gegeniiber der Staat, auf dessen
Gebiet sie sich ereignet haben oder unterblieben sind,
nicht aber die jeweilige Einzelperson. Die gegenteilige
Auffassung kidme einer Negierung der staatlichen Ge-
wisserhoheit gleich.

Ferner ergibt sich aus dem Souverinititsbegriff
als selbstverstidndlich, daBl kein Staat durch seine natio-
nale Gesetzgebung fremdes Staatsgebiet erfassen oder
durch seine Verwaltungsakte die in einem anderen
Staat bestehenden Rechte und Rechtsverhiltnisse zu
dndern vermag. Fiir das gegenstiindliche Thema bedeu-
tet dies, dafl die wasserrechtlichen, die verfahrensrecht-
lichen und die Entschiddigungs- oder sonst einschligi-
gen Vorschriften des genehmigenden Staates nicht tiber
seine Grenzen hinaus Anwendung finden, weshalb die
im Ausland betroffenen Dritten sich weder auf diese
Vorschriften berufen noch verlangen konnen, dem
fremdstaatlichen Verwaltungsverfahren als Parteien
beigezogen zu werden. Es bedeutet weiters, dafi die
gegenstidndlichen Verwaltungsakte (Bewilligungen, Ver-
fiigungen, sonstige Entscheidungen usw.) des geneh-
migenden Staates in subjektive oder konkrete Rechte
nur innerhalb dieses Staatsgebietes rechtlich eingreifen,
daher deshalb, weil sie jenseits der Grenze faktische
Nachteile nach sich ziehen, im Rechtswege nicht ange-
fochten werden konnen.

Dies darf keineswegs im Sinne «Was beim Nach-
barn geschieht, geht uns nichts an» verstanden wer-
den. Den Verwaltungsbehorden des genehmigenden
Staates soll das Recht nachbarlicher Riicksichtnahme
und der Vorschreibung entsprechender Auflagen —
unter dem Titel des 6ffentlichen Interesses — durchaus
zugebilligt sein. Ansonsten ist es aber nicht dasselbe,
ob der einzelne Betroffene im Ausland oder der Nach-
barstaat selbst sich einschaltet. Vielmehr mul} streng
daran festgehalten werden, dal dem Ausland gegen-
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iiber die Wahrnehmung innerstaatlicher Rechte und In-
teressen, auch subjektiver, soweit sie durch ausldndische
Verwaltungsakte bedroht oder beeintriachtigt
werden, eine Angelegenheit ist, die von Staat
zu Staat ausgetragen wird. Der betroffene Pri-
vate ist also in solchen Fillen weder materiell- noch
verfahrensrechtlich legitimiert, vor der Behodrde
fremden Staates als rechtssuchende
Partei aufzutreten. Ja, diese Behorde wiirde so-
gar gegen die Souveridnitit des anderen Staates ver-
stoflen, ndmlich durch MiBlachtung der von ihm in An-
spruch genommenen aullenpolitischen Zustindigkeit,
wollte sie in ihrem Verfahren die Vertreter im Ausland
oelegener Rechte und Interessen als Parteien zu-
lassen.

Anders liegen die Dinge dann, wenn ein zwischen-
staatlicher Vertrag, wie z. B. der klassische Grenzge-
wisservertrag vom 11. Januar 1909 zwischen den Ver-
einigten Staaten und Grofibritannien (Kanada)'’, die
Heranziehung, Anhérung und Beriicksichtigung fremd-
staatlicher Beteiligter vorsieht und damit dem friither
erwihnten Mangel der materiell- und verfahrensrecht-
lichen Legitimation fiir bestimmte Fille oder Bereiche
abhilft.

IMiir direkte Auseinandersetzungen zwischen den Be-
troffenen im einen und den Verursachern im anderen
Staat verbleiben, soweit das internationale Privatrecht
eine Moglichkeit bietet, alle jene Angelegenheiten, in
denen eine Handlung oder Unterlassung nicht durch den
Staat, in dem sie geschieht, gedeckt wird. Insbesondere

eines

10 Vel Heft 28/29 der Schriftenreihe des Osterr. Wasserwirtschafts-
verbandes, S. 92, Art. 2.

sind hier Rechtswidrigkeit und Fahrlissigkeit zu nen-
nen, da der Heimatstaat wohl nur in ganz seltenen Aus-
nahmefillen bereit sein diirfte, selbst hiefiir
stehen. Weiter kommen konkrete privatrechtliche Ver-

einzu-

_einbarungen in Betracht, namentlich iiber die Errich-

tung und den Betrieb von Anlagen sowie iiber Leistun-
gen und sonstige Malinahmen, die freilich nur die Ver-
tragspartner persénlich, nicht aber die Staaten selbst
zu binden vermdogen. Dall auch aus internationalen Ver-
trigen unmittelbare rechtliche Beziehungen erwachsen
konnen, ist schon angedeutet worden.

Die friedliche Zusammenarbeit der Staaten zu {or-
dern und ihren Vilkern den Weg zur bestmdglichen
Nutzung eines Naturschatzes zu ebnen, der fiir Wohl-
stand, Zivilisation und Kultur immer unentbehrlicher,
vielfach aber leider auch immer knapper wird, das war
der Leitgedanke, unter dem diese Zeilen geschrieben
wurden. Sie sind freilich nur ein bescheidener Beitrag
hiezu, eine blofle Anregung wie das, was sich in der
Praxis bisher allein bewihrt hat, ndmlich das «Mit-
einander», auch rechtlich eine Untermauerung finden
konnte. Wenn damit die Erstarrung, in die alle Dis-
kussionen um ein internationales Wasserrecht schlief3-
lich immer geraten, in ein lebhaftes Fir und Wider, in
ein neues Streben verwandelt wird, haben sie ihren
Zweck erreicht. Ein Gedanke allerdings moge unbe-
stritten bleiben: So sehr der Gebrauch eines so uner-
setzlichen Naturgutes wie des Wassers auch einer inter-
nationalen Ordnung bedarf, kann es doch niemals eine
Faunktion des Rechtes sein, der Menschheit diese Kost-
barkeit zu verschlielien.

Staatsvertrag Schweiz/Italien betreffend Spdl-Wasserkraft

Nachdem die eidgendssischen Rite dem Abkommen
vom 27. Mai 1957 zwischen der Schweiz und Italien zu-
gestimmt haben !, ist der Bundesbeschlul3 betreffend die
Genehmigung des zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Italienischen Republik abgeschlos-
senen Abkommens iiber die Nutzbarmachung der Was-
serkraft des Spol am 20. Dezember 1957 in Kraft ge-
treten. Dieser Beschlull untersteht den Bestimmungen
von Art. 89, Abs. 3, der Bundesverfassung betreffend die
Unterstellung der Staatsvertriige unter das Referen-
dum. Am 26. Dezember 1957 wurde der Bundesbe-
schluf3 veroffentlicht, so daBl die Referendumsfrist am
26. Marz 1958 ablauft.

Da fir das Zustandekommen des Referendums nur
30 000 Unterschriften erforderlich sind, ist damit zu
rechnen, daf3 der Staatsvertrag noch durch eine Volks-
abstimmung zu sanktionieren sein wird. To.

! Sieche WEW 1957, Seiten 331/337.

Spolvertrag - Referendum und Schweizerischer Naturschutzbund

Der Natwrschutzrat des Schweizerischen Bundes fiir
Naturschutz hat in seiner Sitzung vom 22. Januar 1958
folgenden Beschluli gefalit:

1. Da das Referendum zum Staatsvertrag mit Italien
iber den Spdl mit der Nationalparkinitiative unlosbar
verkniipft ist, wunterstiitzt der Naturschutzrat in logi-
scher Konsequenz auch das Referendum.

2. Sollte das Referendum zustande kommen, so wird
dadurch eine rasche Volksabstimmung ermdoglicht, was
im Interesse sowohl der Unterengadiner Gemeinden als
des Naturschutzes und der Kraftwerke liegt.

3. Da das Ergebnis der Volksabstimmung iiber den
Staatsvertrag ungewill ist, mufl fiir den Fall einer Be-
statigung des Spolabkommens mit Italien durch das
Volk die Arbeit der vom Eidgendssischen Departement
des Innern ernannten Verstindigungskommission fort-
gefiihrt werden, um fiir den Fall des Inkrafttretans des
Staatsvertrags die Basis fiir den erweiterten National-
park und dessen Festigung durch ein newes National-
parkstatut bereit zu haben.

17



	Ein neuer Ausgangspunkt für internationale wasserrechtliche Regelungen: das Kohaerenzprinzip

